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Behinderung der verteidigung durch Ableh'
nung eines Termlnsverlcgungsantrags

Gcblatet es dic Filrsorgepflicht des Gerlchts lvegen
der Tcrminslage des Verteidlgcrs, dle Haupwsrhand'
lung zu eincm spltersn Zoitpunkt beglnncn zu las'
sen oder zu verlcgcn, so kann elnc g€gentaillgc Vcn
fahrensweisG dle RechBbcschwerde nach I 338 Nr. 8
SIFO l.V.m. 5 79 Abs. 3 Satz I OWiG bcArllnden (für
Nichtberückslchtlgung der Tcrmlnslage des Varteidi'
gcrs).

OLG Braunschweig, Beschl. v. 27. 2' ?OA9 - Ss (OWi) 37/09

l. Sachverhalt

Das AG hat den Betroffenen wegen einer Gpschwindig-
keitsüberschreitung zu einer Geldbuße verurteilt und ein
Fahrverbot festgesetzt. Der Verteidiger des Betroffenen
hatte 3 Wochen nach Eingang der Terminsladung beim
Betroffenen bzw. knapp 2 $/ochen vor dem Hauptver-
handlungstermin mitgeteilt, dass er verhindert sei. Das

AG hatte den Hauptverhandlungstermin nicht verlegt
und in Abwesenheit des Verteidigers verhandelt. Der Be-

troffene hat das im Rahmen der Rechtsbeschwerde mit
der Verfahrensrüge geltend gemacht. Diese hatte beim
OLG Erfolg.

ll. Entscheidung

Das OLG hat in dem Verfahrensablauf - Ablehnung der
beantragten Aussetzung des Verfahrens {S 265 Abs. 4
SIPO i.V.m. g 7l Abs. I OWIG) - eine unzulässige Be-

schränkung der Verteidigung (5 338 Nr. 8 StPo i'V.m.

S 79 Abs. 3 Satz I OWiC) gesehen. Zwar gebe eine Ver-



hffierung des Wahlverteidigers dem Betroffenen nicht

an sich das Recht, die Aussetzung der Verhandlung zu

verlangen (5 228 Abs. 2 SIPO i'V'm. 5 7l Abs. I OWiC).

Äf f.rainst könne es die dem Cericht obliegende'Fürsor'

oepflicht und der Anspruch des Betroffenen auf ein faires

ü"if"nr.n gebieten, die Hauptverhandlung auf Antrag

oder von Amts wegen gem' 5 265 Abs. 4 SIPO i.V.m. 5 7l
Abs. I OWiG zu vertagen oder auszusetzen, wenn der

Verteidiger, der in der Hauptverhandlung auftreten will,
an der Terminswahrnehmung aus wichtlgen Grilnden 9e'
hindert sei. Gebiete es die Filrsorgepflicht des Gerichts'

die Hauptverhandlung zu einem späteren Zeitpunkt be-

ginnen zu lassen oder zu verlegen, sq könne eine gegen-

ieilige Verfahrensweise die Rechtsbeschwerde nach

S 338 Nr. I SIPO i.V.m. S 79 Abs. 3 Satz I OWiC begrün'
den. Das OLG hat darauf hingewiesen' dass der Betrof'
fene auch im Bußgeldverfahren, das Recht auf wirksame
Veneidlgung (Art. 6 Abs. 3 Euchst. c MRK) habe. Bei der
Entscheidung über einen Verlegungsantrag müsse daher

der Betroffene im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens die

lnter€ssen der Beteiligten und das Gebot der Verfahrens'
beschleunigung gegeneinander abwägen, wobei das Ver-

teidigungsinteress€ im Zweifel Vorrang habe (OLC Braun-

*hweig StV 2008, 293 f. m.wN.)' Diese Ablehnung hatte
ife-r*:Amrsrtchtsr hter nac+r,lüff4$unC-de+-Ol=G-.tti€ht
sachgerecht durchgeführt: Soweit darauf abgestellt wer-
de, dass der Verteidiger erst 3 Wochen.nach Erhalt der
Ladung zum Hauptverhandlungstermin am 18.12.2008
um Terminsverlegung gebeten habe und deshalb auf die
Verhinderung nicht mehr durch Terminsverlegung habe

"sachgerecht reagiert werden" kÖnnen, werde' nicht be'
rilcksichtigt, dass die Terminsladung dem Betroffenen
erst am 3.12.200d zugestellt worden sei, nachdem sie

zunächst aufgrund fehlerhafter Adressierung, die dem
Cericht zuzurechnen sei, als unzustellbar in Rücklauf 9e'
raten war. Der Betroffene habe dann ohne Verzögerung
seinen Verteldiger um Beistand auch im Hauptverhand'
lungstermin gebeten, woraufhin der Verteidiger dem
Cericht umgehend seine Verhinderung aufgrund eines
anerkannten Hinderungsgrunds, nämlich einer über-
schneidung mit einem anderen Hauptverhandlungster'
min (vgl. OLG Zweibrücken NZV 1993, 8l), mitgeteilt
habe, Auch rvenn es dem Verteidiger grds. mö9lich gewe'
sen wäre, seine Verhinderung noch früher, nämlich un-
verzügllch nach Erhalt der an ihn gerichteten Ladung,
mitzuteilen, erscheine die knapp 2 Wochen vor dem an'
beraumten Hauptverhandlungstermin erfolgte Mitteilung
der Verhinderung noch rechtzeitig, weil sie dem AG nach

wie vor eine sachgerechte Reaktion ermÖglicht hätte-
Denn die Verhinderungsmitteilung habe das AG noch so

zeitig erreicht, dass sie diesern - auch angesichts einer
etwaigen ,engen Ceschäftslage" - weiterhin die Möglich'
keit offen gehalten habe ($ 2l7Abs. I SIPO i.V.m.5 7l
Abs. I OWIC), im Fall einer Terminsverlegung stattdessen
andere Bußgeldsachen zu terminieren und zu verhan-
deln.

Bedeutung für dle Praxis:

Die Entscheidung ist zutreffend. Folgendes ist festzu',
halten:

,. Zum einen führt das OLG aus, dass das Recht des

Betroffenen, den Beistand eines Verteidiget seines Ver-

trquens zu erhalten, auch im Bußgeldverfahren im Rah'
men von Terminsverlegungen besonders zu beachten
ist (KG NN 2Aü, 433; QLG Karlsruhe NN 2006, 217;
LG Hellbrann zfs 20A7,473; vgl. dazu auch noch OLG

Mtinchen VRR 2006, ll2). Zum anderen kammt es für

die Frage der Rechtzeitigkeit eines Terminsverlegungs-
antrags auf den Zeitpunkt der Ladung an, was zur Fol-
ge hat, dass bei kurzfristigen Terminierungen i.d.R.
Verlegungsantrligen stattgegeben werden muss. Für
den Verteidiger hei$t dies aber, dass er, wenn er erst
nach bereits erfolgter Termlnierung beauftragt wird,
umgehend nach selner Beauftragung einen Verlegungs'
antrog stellen und so umfassend und sorgfältig wie
mögl ich begrü nden sol lte (zum Term in sverleg u ngsa n-
trag s.a. Srcpunn, ln: Bunnorr, Handbuch für das stra-
$enverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, Rn. 1739 ff.
m.w,N.; BuRxoFr, Handbuch für das strafrechtliche Er'
mittlungsverfahren, 4. Aufl. 2006, Rn. 1636 ff.). Sofern
dsnn das Gericht nicht seinerseits gute Cründe dafür
hat, warum eine Terminsverlegung nicht in Betracht
kommen sall, sollte der Verteidiger mit seinem gut be-
gründeten Verlegungsantrag Erfolg haben können.
Dazu empfiehlt es sich, bei einem drohenden Fahrver'
bot ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es zumln'
dest in einem salchen Fall dem Betroffenen nlcht zuge-
mutet werden kann, sich selbst zu verteidigen. Darauf
hqt das OLG Braunschweig in seiner Entscheidung aus-
d rücklich h i ngewiesen.

2. Var dem Erfolg einer entsprechenden Rechtsbe'
s c h w e rdVS{öh t Anei dn4 s- ildi{r-iffiTrercfi mdT-B eg r ü n -

dung. Die Behinderung der Veneidigung nach $ 338
Nr. 8 SIPO i.Vm. 5 79 Abs. 3 OWG muss mit der Verfah'
rensrüge geltend gemacht werden- Für deren Begrlin'
dung ist 5 i44 Abs. 2 Satz 2 SIPA mft seinen strengen
Anforderu ngen einschlägig, Das bedeutet: Varzuttagen
sind alle lJmstdnde, die für die Verlegung von Bedeutung
slnd, also der Zeitpunkt der Erhalt der Ladung zum
Haup*erhandlungsterffiin, der Zeitpunkt der Beauftra-
gung des Verteidlgers, dessen Verhinderung, der Tbr'

mlnsverlegungsawtrag mit dem Datum seiner Einrei'
chung und der inhaltlichen Begründung, ggf. daraufhin
ergangene Vetiigungen und Buchlüsse des AG und dazu
erfolgte Stellungnahmen des Verteidlgers, ggf, der lnhalt
des Bußgeldbescheids mit den dem Betroffenen dro'
henden Sanktionen, falls in der Hauptverhandlung (vom

Betroffenen) ein Aussetzungsantrag gestellt worden ist

$ 265 Abs. 4 SIPO), dessen lnhalt und die darauf er'
gangene Entscheidung des AG.

Vorsorglich sollte auch vorgetragen werden, dass stch
der Betroffene nicht mit elner Verhandlung ohne sei-

nen Vefteidiger einverstanden erklärt hat. Ohne diesen

ausführlichen und umfassenden Vortrag ist das Rechts'
beschwerdegericht sonst nicht allein aufgrund der
Rechtsbeschwerdebegründung in die Lage versetzt
worden, zu prüfen, ob das AG dem Terminsverlegungs'
antrag hätte staftgeben müssen und die Ablehnung
der Termlnsverlegung eine Behinderung des Verteidi'
gers darstellt.

RA Detlef Burhoff, NALG a.D., Münster/Augsburg

(eingesandt von RA Jan-Robert Funck, Frankfurt/A.)
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